
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Herstellung und/oder Lieferung von Waren (AGBW) 

Stand: Mai 2009 
der Firma TAG Composites & Carpets GmbH, Gladbacher Straße 465, 47805 Krefeld 

- nachstehend TAG genannt - 
 

1. Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Diese Bedingungen gelten für alle – auch künftigen – Geschäfte, aufgrund derer TAG Waren herstellt und/oder liefert ausschließlich. Dies gilt unabhängig davon, 

ob es sich um Kaufverträge oder um Werklieferungsverträge handelt. Für Geschäfte, aufgrund derer TAG Waren ihrer Kunden in deren Auftrag veredelt, gelten 
nicht diese AGBW, sondern andere Bedingungen. 

1.2 Entgegenstehende oder von den AGBW abweichende Bedingungen des Abnehmers erkennt TAG nicht an, es sei denn, TAG hätte ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Die AGBW gelten auch dann, wenn TAG in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Abnehmers die Lieferung an 
den Abnehmer vorbehaltlos ausführt. 

1.3 Spätestens mit der Entgegennahme der Ware durch den Abnehmer gelten diese AGBW als angenommen. 
1.4 Alle Vereinbarungen, die zwischen TAG und dem Abnehmer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niederzulegen. 
1.5 Vertreter von TAG sind lediglich mit der Vermittlung von Geschäften, nicht mit deren Abschluss betraut. 
1.6 Angebote von TAG sind in jeder Weise freibleibend. Kaufverträge und sonstige Lieferverträge gelten erst als abgeschlossen, wenn TAG nach Erhalt der Bestellung 

eine schriftliche Auftragsbestätigung erteilt hat. 
1.7  Die AGBW gelten nur gegenüber Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 310 BGB. 
 
2. Preise 
2.1 Die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen von TAG eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der 

Rechnung gesondert ausgewiesen.  
2.2 TAG behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen 

Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so ist 
der Abnehmer berechtigt, den Vertrag innerhalb von sieben Tagen nach Zugang des Erhöhungsverlangens zu kündigen. 

 
3. Zahlungsbedingungen 
3.1 Die Rechnungen werden zum Tage der Lieferung (Ziff. 5.2) ausgestellt. Sie sind 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug zahlbar. Auch bei vorheriger 

Zahlung wird ein Skontoabzug nicht gewährt. 
3.2 Als Zahlungsdatum gilt der Tag, an dem der Betrag für TAG endgültig verfügbar ist. 
3.3 Alle Zahlungen sind in Euro zu leisten. Die Ablehnung von Wechseln behält TAG sich ausdrücklich vor. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur 

erfüllungshalber. Bank-, Diskont-, Einziehungs- und sonstige Spesen werden dem Abnehmer berechnet und sind sofort fällig. Für richtiges Vorlegen von Wechseln 
und Schecks übernimmt TAG keine Gewähr. 

3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Abnehmer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von TAG anerkannt sind. Außerdem 
ist der Abnehmer zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

3.5 Bei allen Vertragsabschlüssen wird die Zahlungsfähigkeit des Abnehmers als dessen wesentliche Eigenschaft vorausgesetzt. 
 
4. Zahlungsverzug 
4.1 Der Abnehmer kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung von TAG, die nach Eintritt der Fälligkeit des Preises erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der 

Abnehmer in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner 
auch dreißig Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. 

4.2 Solange der Abnehmer sich mit einer fälligen Zahlung in Verzug befindet, kann  TAG für die weiteren Lieferungen Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung in bar 
verlangen, bevor sie weitere Fertigungen oder Lieferungen durchführt; TAG kann auch weitere Lieferungen einstweilen verweigern und gleichwohl die Ware bei 
Versandbereitschaft in Rechnung stellen. Diese Regelung gilt unbeschadet sonstiger Rechte von TAG. 

4.3 Die in Ziffer 4.2 vorgesehenen Vorauszahlungen kann der Abnehmer innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nach Aufforderung zur Zahlung davon abhängig 
machen, dass TAG in Höhe der zu leistenden Vorauszahlungen auf Kosten des Abnehmers eine Vertragserfüllungsbürgschaft einer deutschen Großbank oder 
einer öffentlichen Sparkasse beibringt. 

 
5. Lieferfristen und Liefertermine 
5.1 Lieferfristen und Liefertermine richten sich nach der schriftlichen Bestätigung durch TAG. 
5.2 Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware an den Abnehmer abgeht oder auf seinen Wunsch – unter Absendung einer Versandbereitschaftsmeldung – 

von  TAG auf Lager genommen wird. 
5.3 TAG ist berechtigt, Teillieferungen durchzuführen. 
 
6. Lieferverzug 
6.1 Im Falle des Verzugs mit der Herstellung und/oder Lieferung von Waren sind Schadensersatzansprüche des Abnehmers insgesamt auf höchstens 5% des 

Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen begrenzt; dauert der Verzug weniger als 10 Wochen und steht dem Abnehmer kein 
Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung zu, so beträgt die Begrenzung der Schadensersatzansprüche des Abnehmers ½ % des Rechnungswertes der vom 
Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen für jede vollendete Woche des Verzuges. Falls der Verzug  auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von TAG, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht oder eine wesentliche Pflichtverletzung darstellt, bleibt es bei der gesetzlichen Haftung.  

6.2 Setzt der Abnehmer, nachdem TAG bereits in Verzug geraten ist, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist der Abnehmer nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen 
dem Abnehmer nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht; im übrigen ist die 
Schadensersatzforderung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. 

6.3 Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der 
Abnehmer wegen des von TAG zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

6.4 Die Einhaltung der Lieferverpflichtung durch TAG setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Abnehmers voraus.  
 
7. Höhere Gewalt 
7.1 Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb des Willens von TAG 

liegen, befreien TAG für die Dauer ihrer Auswirkungen und wenn sie zur Unmöglichkeit der Leistung führen, überhaupt von der Liefer-/ Leistungspflicht. Dies gilt 
auch, wenn die Umstände bei Unterliefereren eintreten. Beginn und Dauer derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen TAG dem Abnehmer baldmöglichst 
mitteilen. 

7.2 Dauert die Verzögerung länger als 3 Monate, so ist der Abnehmer nach schriftlicher Setzung einer angemessenen Frist mit Androhung des Rücktritts berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 

7.3 Dauert die Verzögerung  länger als 4 Monate und ist die Herstellung und/oder Lieferung nur unter nicht mehr zumutbaren Leistungserschwerungen oder nur mit 
einem nicht mehr zumutbaren Mehraufwand möglich, so kann TAG vom Vertrag zurücktreten, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Abnehmer eine 
Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war. 

 
8. Gefahrübergang und Versand, Verzug des Abnehmers 
8.1 Für Lieferungen der TAG ist Erfüllungsort das Werk der TAG oder Auslieferungslager, in dem sich die Ware vor dem Versand befindet. Mit der Übergabe der Ware 

an den Transportführer, spätestens jedoch beim Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Käufer über; dieser Gefahrübergang ist unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt, wer die 
Frachtkosten trägt und wer den Transport ausführt. 

 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den 
Abnehmer über; jedoch ist TAG verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Abnehmers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

8.2 TAG liefert unversichert. Auf Wunsch des Abnehmers wird auf seine Kosten die Sendung durch TAG gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer-, und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.  Frachtkosten und Zölle trägt der Abnehmer. Übernimmt die TAG ausnahmsweise die 
Frachtkosten, so bestimmt sie die Art der Verfrachtung und den Frachtführer. 

8.3 Die Pflicht zur Abnahme des Liefergegenstandes und eine etwaige Abrufpflicht sind – ebenso wie die Verpflichtung zur Zahlung des Preises – Hauptpflichten des 
Abnehmers. Hauptpflichten des Abnehmers sind auch die Verpflichtungen zur Beschaffung aller notwendigen Importlizenzen und etwaiger Akkreditive; vom Erhalt 
aller notwendigen Importlizenzen und etwaiger Akkreditive kann TAG die Produktion und die Lieferung abhängig machen. Die gesetzlichen Vorschriften über den 
Verzug des Abnehmers bleiben unberührt. 



 
8.4 Unbeschadet ihrer sonstigen Rechte kann TAG während eines Verzuges des Abnehmers mit einer der unter Ziffer 8.3 genannten Pflichten über die Ware 

anderweitig verfügen und wegen der dadurch notwendig werdenden Bereitstellung, Beschaffung oder Fertigung neuer Ware die Liefer- und Leistungszeit 
angemessen verlängern. 

8.5 Etwaige Schadensersatzansprüche durch TAG wegen Nichterfüllung können ohne Nachweis eines Schadens in Höhe von 15 % des Kaufpreises geltend gemacht 
werden. Solche Schadensersatzansprüche sind höher anzusetzen, wenn die TAG einen im Einzelfall ungewöhnlich hohen Schaden beweist; sie sind niedriger 
anzusetzen oder entfallen ganz, wenn der Abnehmer beweist, dass der Schaden der TAG niedriger ist als 15% oder dass der TAG ein Schaden überhaupt nicht 
entstanden ist. 

 
9. Mängelrüge  
9.1 Erkennbare Mängel müssen TAG unverzüglich, spätestens jedoch binnen 10 Tagen nach Wareneingang, in jedem Fall vor Zuschnitt, Verarbeitung oder sonstiger 

Veränderung, schriftlich mitgeteilt werden, Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach der Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 6 
Monaten nach Eingang der Ware beim Kunden bzw. dessen Ablieferungsstelle schriftlich zu rügen. Aus nicht rechtzeitig schriftlich gerügten Mängeln kann der 
Abnehmer keine Rechte herleiten. 

9.2 Nimmt TAG die Ware auf Wunsch des Abnehmers vor der Lieferung auf Lager oder gerät der Abnehmer mit der Abnahme der Lieferung in Verzug so tritt an die 
Stelle des Wareneingangs der Tag des Zugangs der Versandbereitschaftsmeldung.  Der Abnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nicht nur die gelieferte Ware zu 
untersuchen, sondern auch die auf Lager genommene Ware.  

 
10. Gewährleistung  
10.1 Soweit TAG den Mangel der Ware zu vertreten hat, ist TAG  nach Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung verpflichtet.  
10.2 Sofern die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung ausgeschlossen ist oder fehlschlägt, ist der Abnehmer nach seiner Wahl berechtigt, zurückzutreten oder eine 

entsprechende Herabsetzung des Preises (Minderung) zu verlangen. Dies setzt eine Fristsetzung zur Nacherfüllung voraus. 
10.3 Soweit sich nachstehend (Ziff. 10.4 und 10.5) nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Abnehmers - gleich aus welchen Rechtsgründen- 

ausgeschlossen. TAG haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet TAG nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Abnehmers.  

10.4 Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, haftet TAG nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
10.5 Sofern TAG schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Ziff. 10.3 

ausgeschlossen. 
10.6 Der Abnehmer ist allein verantwortlich für die Beachtung evtl. gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der von der TAG gelieferten Ware. 

Handelsübliche oder geringe technische nicht vermeidbare Abweichungen (z.B. der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichts, der Ausrüstung, des Designs) können 
nicht beanstandet werden. 

10.7 Veranlasst der Abnehmer eigenmächtig Nachbesserungsarbeiten, so erlischt die Gewährleistungspflicht. 
 
11. Gesamthaftung 
11.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern 10.3-10.5 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 

Anspruchs - ausgeschlossen. 
11.2 Die Regelung in Ziffer 11.1 gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz. Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gemäß Ziffer 10.5 bei Ansprüchen 

aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB eingreift, ist die Haftung von TAG auf die Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht 
vollständig eintritt, ist TAG bis zur Höhe der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet. 

11.3 Die Regelung nach Ziffer 11.1 gilt auch nicht bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit. 
11.4 Die Regelung nach Ziffer 11.1 gilt auch dann nicht, wenn ein Schaden, der durch eine zumutbare Haftpflichtversicherung abgedeckt werden kann und 

üblicherweise abgedeckt wird, auf einem haftungsbegründendem Verhalten beruht. 
11.5 Soweit die Haftung von TAG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen von TAG. 
 
12. Eigentumsvorbehalt und sonstige Sicherung  
12.1 Die Lieferungen durch TAG erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, der nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erweitert und verlängert ist: 

Die gelieferten Waren bleiben bis zu ihrer Bezahlung und bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung mit dem Abnehmer bestehenden sowie der im 
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum von TAG. Dieser erweiterte Eigentumsvorbehalt bleibt 
auch bestehen, wenn die einzelnen Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen oder der Saldo gezogen und anerkannt wird. Sollte TAG im Interesse 
des Abnehmers Eventual-Verbindlichkeiten eingehen (Scheck-, Wechselzahlung), so erlischt der erweiterte und verlängerte Eigentumsvorbehalt nicht, bevor TAG 
von diesen Verbindlichkeiten vollständig freigestellt ist. 

12.2 Wird die Vorbehaltsware allein oder mit nicht TAG gehörenden Waren vom Abnehmer oder Dritten zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die 
Verarbeitung für  TAG, ohne dass TAG hieraus verpflichtet wird; TAG erwirbt hierdurch Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
verarbeiteten Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht TAG gehörenden Waren gemäß §§ 
947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, so wird TAG Miteigentümerin entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 
Erwirbt TAG durch Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung nicht den in diesen Bedingungen vorgesehenen Miteigentumsanteil, so überträgt der 
Abnehmer schon jetzt auf TAG Miteigentum nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache im Zeitpunkt der 
Verarbeitung. Verbindung, Vermischung oder Vermengung; der Abnehmer verwahrt die im Miteigentum von TAG stehende Ware unentgeltlich für TAG und 
behandelt sie pfleglich. Die im Miteigentum von TAG stehende Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Das Miteigentum von TAG geht mit 
Tilgung der unter Ziffer 12.1 bezeichneten Forderungen von TAG auf den Abnehmer über. 

12.3 Wird Vorbehaltsware vom Abnehmer allein oder zusammen mit nicht TAG gehörender Ware veräußert, so tritt der Abnehmer schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an TAG ab. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im 
Miteigentum TAG steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Rechnungswert der zu der neuen Sache verarbeiteten, 
verbundenen, vermischten oder vermengten TAG-Lieferung entspricht. Rechnungswert im Sinne dieser Vorschriften ist der sich aus der Rechnung  TAG ergebene 
Betrag. Wird die Forderung aus der Weiterveräußerung in ein Kontokorrent eingestellt, so bezieht sich die Vorausabtretung auf den Schlusssaldo in Höhe des 
Rechnungswertes im Sinne der vorstehenden Bestimmungen. 

12.4 Der Abnehmer ist zur Verwendung und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe 
berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Ziffer 12.3 auf TAG übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist der Abnehmer nicht berechtigt. Der Abnehmer hat TAG jede Beeinträchtigung ihrer Rechte an der Vorbehaltsware oder an den abgetretenen 
Forderungen unverzüglich mitzuteilen, unbeschadet der Verpflichtung bei Gefahr im Verzuge die Rechte TAG selbst für TAG geltend zu machen. 

12.5 Gerät der Abnehmer in Zahlungsverzug, oder verletzt er eine der sich aus Ziffer 12. dieser AGBW ergebenden Verpflichtungen, so ist TAG berechtigt, die 
Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen und die Ermächtigung des Abnehmers zum Einzug der an TAG abgetretenen Forderungen zu widerrufen; in diesem 
Fall ist der Abnehmer verpflichtet, die Abtretung seinen Kunden bekanntzugeben. Im Falle des berechtigten Widerrufs ist TAG auch befugt, selbst den Schuldnern 
die Abtretung anzuzeigen. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvernzverfahrens, eines 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, eines sonstigen Vermögensverfalls des Abnehmers oder bei Scheck- oder Wechselprotesten gegen 
den Abnehmer. Auf Verlangen von TAG ist der Abnehmer jederzeit verpflichtet, die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und alle weiteren 
Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen, wodurch TAG in die Lage versetzt wird, bei Eintritt der Voraussetzungen des Widerrufs der 
Einziehungsermächtigung die abgetretenen Forderungen gegen die Schuldner geltend zu machen. 

12.6 In der Zurücknahme der Vorbehaltsware durch TAG liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn TAG hätte dies ausdrücklich erklärt. 
12.7 Auf Verlangen von TAG ist der Abnehmer verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Zerstörung, Beschädigung und Diebstahl auf seine Kosten zu versichern und das 

Bestehen einer solchen Versicherung nachzuweisen. Für diesen Fall tritt der Abnehmer bereits jetzt im Voraus seinen Anspruch auf die Versicherungssumme an 
TAG ab, begrenzt auf den Rechnungswert der Waren, für die Versicherungsschutz in Anspruch genommen wird. 

12.8 Mit Tilgung aller Forderungen von TAG, die nach Ziffer 12.1 gesichert sind, gehen das Eigentum bzw. das Miteigentum an der Vorbehaltsware und die 
abgetretenen Forderungen an den Abnehmer über. TAG verpflichtet sich , die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als 
der realisierbare Wert der Sicherheiten zugunsten von TAG die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % oder den Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt; 
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt TAG. 

 
13. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
13.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen 

Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen. 
13.2 Für alle sich ergebenden Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis und im Zusammenhang damit, insbesondere für die Herstellung und/oder die Lieferung 

von Waren und die Zahlung ist Krefeld Erfüllungsort. Nr. 8.1 dieser AGBW bleibt unberührt. 
13.3 Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselklagen – ist ausschließlich Krefeld, allerdings mit der Maßgabe, dass TAG berechtigt ist, auch ein sonst zuständiges 

Gericht anzurufen. 



Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB) 
Stand: August 2010 

der Firma TAG Composites & Carpets GmbH, 47805 Krefeld - nachstehend TAG genannt – 
   
1. Vertragsabschluss, Wi l lenserklärung und Geltung der AEB 
1.1 Diese Bedingunge n ge lte n für  alle -  auch künf ti ge n -  Geschäf te, aufgrund dere n 

die TAG Lieferunge n und/o der Leis tunge n in Auf trag gibt; dies gi lt unabhä ngig 
davo n, o b es s ich um Ka ufverträge, um W erkverträge, um W erkliefe-
rungsverträ ge o der um sonstige Verträge ha nde lt . 

1.2 A llge meine Bedingungen des Auf tragnehmers, die die TAG nic ht a usdrück lic h 
schr if tlich anerke nnt , s ind für  die TAG unver bindlich, a uch we nn die TAG ihne n 
nicht widerspr icht . 

1.3 Späteste ns mi t de m Be ginn der Ausführung des Auf trages der TAG ge lte n diese  
AEB a ls  ange no mmen. 

1.4 Auf träge der TAG, Nebena brede n, Änder unge n und Er gänzunge n be dürfen der  
schr if tliche n Beste llung oder der schr if tlic hen Bestätigung der TAG. Die  
Textform wa hrt diese Sc hr if tform. 

 
2. Projektausarbei tung 
2.1 Die Ausarbeitung von Proje kte n durch de n Auf tragnehmer is t für  die TAG 

kostenlos. 
 
3. Fert igung, Lieferung und Leistung durch  den  Auftragnehmer 
3.1 Der Auf tragne hmer be wirk t,  dass seine Lieferunge n und Leis tunge n 

-  vo ll funktio nsfähig und für  de n Vertragszweck vo ll ver we ndungsfähig s ind 
-  beste Qua litä t und Ha ltbarkeit  auf we isen 
-  den zur Zeit der Lieferung und Ausführ ung ge lte nde n gesetz liche n 

Bestimmunge n,  Verordnunge n und Richt li nie n,  Sic herheitsvorschr if ten,  
anerkannten Rege ln der Technik , VD I und DIN-vorschr if ten, Ar beits-
schutzvorschr if ten, Unfa llver hütungsvorschr if ten so wie s icherhei ts tech-
nische n und arbei tsme dizinische n Rege ln entspreche n 

-  die vereinbarte n technischen Daten auf weise n. 
3.2 Die für  die Erfüllung der Anforderunge n zu Nr. 3 .1 er forder liche n Tei le und 

Leis tunge n liefer t und erbr ingt der Auf tra gnehmer, a uch wenn s ie in der Be-
stellung nicht besonders aufgeführ t s ind. 

3.3 Fehle n de m Auf tragnehmer zur Erfüllung seines Lieferungs- und Leis tungs um-
fangs tec hnische Daten, so fordert er  s ie von der TAG a n. 

3.4 Vor Beginn der Fertigung legt der Auf tragne hmer der TAG die in Betracht  
ko mmende n Zeichnunge n vor. Mit der Genehmigung der Zeichnunge n 
übernimmt die  TAG keine Mi tvera ntwortung. 

 
4. Dem Auftragnehmer von der TAG 
 übergebene Gegenstände und Geheimhaltungen 
4.1 Der Auf tragne hmer be wa hrt die  ihm für  den Liefergege nstand/ Leis tungs gege n-

stand vo n der TAG beigestellte n Tei le so wie die von der TAG ihm über gebe ne n 
Unter lage n, Zeichnunge n, Mode lle , W erkzeuge und sonstige Ge genstä nde  
sorgfälti g a uf ; er  vers ichert s ie ge gen Feuer, Die bsta hl und so nstige Schä de n 
auf  seine Kosten; s ie bleibe n Eige ntum der TAG, unbe schadet der Rege lung zu 
Nr. 5.2. 

4.2 W ird ein von der TAG de m Auf tragnehmer  über gebe ner Gege nsta nd gepfä nde t  
oder in sonstiger W eise beeinträcht igt,  so unterr ichtet der Auf tragne hmer die  
TAG unverzü glic h, unbescha det seiner Verpf lichtung, bei Gefahr im Ver zug die  
Rechte der TAG se lbst für  die  TAG ge ltend zu mac he n. 

4.3 Der Auf tragne hmer hä lt die  unter 4.1 ge na nnten Gege nstä nde und die daraus  
ge wo nnene n Erke nntnisse ge heim.  Er unter lässt jegliche Vervie lfälti gung o der  
Veränder ung, sowei t nic ht -  bei beigeste llten Tei le n -  eine Veränder ung de m 
Vertrags inha lt e ntspr ic ht . 

 
5. Eigentumsvorbehalt  und von der TAG beigestell te Teile 
5.1 Behä lt  der Auf tragne hmer s ich das Eigentum vor, so is t  ein er wei teter  und ein 

ver lä ngerter  Eige ntumsvor beha lt a usgeschlossen. 
5.2 W erden vo n der TAG für  den Liefergegenstand beigestellte Tei le vo m 

Auf tragne hmer zu einer ne uen be we gliche n Sache verarbei tet,  so er folgt die  
Verarbeitung für  die TAG; die TAG er wir bt  hierdurch Miteige ntum an der ne ue n 
Sache im Zeitpunkt der Verarbeitung. W erden die beigeste llten Tei le mit nicht  
der TAG ge hörenden W aren ge mäß §§ 947, 948 BGB verbunde n, ver mischt  
oder ver me ngt,  so wir d die  TAG Miteige ntü mer e nts prechend de n gesetz liche n 
Bestimmunge n.  Er wirbt die TAG durch Verarbei tung, Verbindung, Ver mischung 
oder Verme ngung nic ht den in diesen Be dingungen vorgesehe ne n 
Miteigentumsantei l, so überträgt der Auf tragnehmer scho n jetz t auf  die TAG 
Miteigentum nac h de m Ver hä ltnis  des Rechnungs wertes der beigeste llte n Tei le  
zum W ert der neue n Sache im Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung,  
Vermischung o der Ver mengung; der Auf tra gne hmer ver wahr t diese Sache n 
unentge lt lic h für  die TAG und be ha nde lt s ie pf le glich. 

 
6. Ort und Zei t  der Lieferungen und Leistungen, Warenversand 
6.1 Erfüllungsort für  Lieferungen und Leis tungen is t -  vorbe ha lt lic h a bweic hender  

Vereinbarungen -  das W erk der TAG, für  das die Lieferunge n und Leis tunge n 
beste llt  s ind. 

6.2 Den Warenversand tei lt der Auf tragne hmer unverzü glic h durch schr if tlic he  
Versanda nzeige mit . Der W are is t ein Lieferschein beizufüge n. Erfolgt die  
Lieferung nicht an ein W erk der TAG, so is t an die Anschr if t der TAG - 
Hauptver wa ltung -  ein bescheinigter  Lieferschein zuzuste llen. 

6.3 Lieferverzug und/oder Leis tungsverzug setze n keine Mahnung der TAG voraus,  
we nn der Auf tragnehmer Kauf mann is t und der Vertrag zum Betr ie b seines  
Hande lsge werbes ge hört o der we nn er eine jur is t ische Person des öf fentl iche n 
Rechts oder we nn er ein öf fent lich recht lic hes So nder vermö ge n is t . 

6.4 Unbescha det der Rechte der TAG we ge n Lieferverzugs oder Leis tungsverzugs  
nach de n gesetz liche n Bestimmunge n kann die  TAG bei Ü berschreitung der  
Lieferzeit/Leis tungszeit für  jede a ngefange ne W oche des Verzugs 2 % des  
Rechnungsbe trages, maxima l 4 % des Rechnungsbe trages insgesa mt, a ls  Ver-
tragsstrafe ver lange n. Die Vertragsstrafe is t auf  einen etwaige n 
Verzugsschade n anzurechnen. Die Vertragsstrafe is t lediglich der Mindestwert  
des Schade nsersatzes. Nimmt die TAG eine verspätete Lieferung/Leis tung an,  
so genügt zur Erha ltung des Rechts auf  die Vertragsstrafe ein Vorbeha lt , der  
bis  zur  Schlussza hlung der TAG erk lär t  wird. 

6.5 Steht der TAG nach de n gesetz liche n Bestimmunge n ein Anspr uch auf  
Schade nersatz we ge n Nichterfüllung zu, so kann die TAG o hne Nachweis eines  
Schade ns 15 % des Ka ufpreises ver lange n, we nn nicht der Auf tragne hmer  
be weist , dass der TAG ein Sc hade n nic ht  oder nicht i n dieser Höhe entstande n 
is t; die Gelte ndmac hung eines wei terge hende n Scha dens der TAG bleibt  
unberü hrt.  Für Scha densersatza nsprüche we ge n Nichterfüllung aufgr und 
Gewä hr leis tung gi lt  9.4. 

6.6 Die TAG behä lt s ich das Recht vor, Rücktr itt und Sc hade nsersatz s tatt Leis tung 
ge lte nd zu mache n, soba ld die a nge messene Nachf r is t f ruchtlos abge la ufen 
is t..  Rechte der TAG nac h de n gesetz lic hen Bestimmunge n bleibe n unberührt. 

6.7 Die Transportgefahr trägt der Lieferant; dies gi lt nic ht, wenn die TAG die W are 
selbst  befördert oder de n Tra nsportunter nehmer bea uf tragt . 

6.8 Für die Erbr ingung von Leis tungen darf  der Auf tra gne hmer nur mi t schr if t licher  
Zustimmung der TAG Subunterne hmer einscha lte n. 

 
7. Preise und Zah lung 
7.1 Der Preis  is t ein Festpreis . Er versteht s ich einschließ lich 

Vers icherungskoste n, Fracht,  Ent la dungs kosten,  Ver packungskosten,  
Nebenleis tungen und sonstiger Be lastunge n.  Die im Festpreis  e ntha lte ne  
Umsatzste uer (Mehr wer ts teuer)  wird in der Rechnung gesondert  aus ge wiesen. 

7.2 Der Auf tragnehmer hat  bei Absendung die Frachte n und die  
Vers icherungskoste n vo ll zu za hlen. Für zurückgesandte Verpackung erhä lt die  
TAG de n hier für  berechneten Betrag vo ll gutgeschr iebe n; die Fracht für  
zurückgesandte W are trägt  der Auf tragnehmer .  

7.3 Die Zahlung durc h die TAG erfolgt, wenn keine abwe iche nde n Ko ndit ione n  
vereinbart s ind, i nnerha lb von 14 Ar beits ta gen mit 3 % Skonto, i nnerha lb vo n  
30 Kale ndertage n mi t 2 % Skonto und innerha lb von 60 Ka lenderta gen ne tto  
nach W ahl der TAG.   

. 

    Die Za hlungsf r is t beginnt mi t Rechnungseinga ng, keinesfalls  jedoc h bei  
Lieferunge n vor W areneinga ng und bei Leis tungen vor deren Abnahme . Bei  
Teil l ieferunge n o der Tei l le is tungen beginnt die Za hlungsf r is t nicht,  bevor die  
letzte Lieferung und Leis tung a us dem Vertra g erfolgt is t, es sei denn, dass es 
s ich um einen Sukzessiv-Lieferungsvertrag hande lt . 

7.4 Für die Bezahlung s ind die bei der Ankunf t im W erk der TAG ermitte lte n 
Mengen, Tei le , etc .  maßgebe nd.  Die TAG ge wä hrt de m Lieferante n eine  an-
ge messene Fr is t für  die  Nachprüfung der Festste llungen der TAG. 

7.5 A ls  Zeitpunkt der Za hlung gi lt 
a)  bei Za hlungsmitte ln (Barge ld,  Sc hecks oder W echseln)  dere n Absendung 
b)  bei Ü ber weisunge n deren Eingang beim Ge ldinstitut. 

 
8. Abtretungsverbot, Aufrechnungsverbot, 
 Ausschluss eines Zurückbehaltungsrechts 
8.1 Der Auf tragne hmer be darf  zur Abtretung seiner Ansprüche ge ge n die TAG an 

Dr itte der schr if tl iche n Zustimmung der TAG. 
8.2 Der Auf tragne hmer ka nn nic ht mi t etwaigen Ge gena nsprüche n auf rechnen, es 

sei denn, diese Gegena nsprüche s ind von der TAG unbestr it te n, a nerka nnt  
oder rechtskräf ti g festgeste llt . 

8.3 Is t der Auf tragne hmer Kauf ma nn und gehört der Vertrag zum Betr ie b seins  
Hande lsge werbes oder is t er  eine jur is tische Person des öf fent liche n Rechts  
oder ein öf fent lich recht lic hes Sonderver mö gen, so ka nn er nicht we ge n 
etwaiger Gegena nsprüche seine Leis tung zurückha lten, es sei denn, diese Ge-
gena nsprüche s ind von der TAG unbestr it ten, anerka nnt o der rechtskräf tig 
festgestellt. 

 
9. Gewährleistung 
9.1 Mänge l der Lieferung  hat  die TAG, so ba ld s ie nach de n Ge ge benhei ten eines 

ordnungsge mäße n Ge schäf tsablaufs festgeste llt  wer den, de m Auf tra gnehmer  
unverzü glic h schr if tl ich a nzuzeige n. Inso weit verzichtet der Auf tra gne hmer auf  
den Einwa nd der verspäte ten Mä nge lrü ge. 

9.2 Der Auf tragne hmer leis tet a uch Ge wä hr für  beste Qua litä t, Ha ltbarkeit und 
vertragsge mäße Ver we ndungsfähigkei t der Lieferung und der Leis tung. 

9.3 Die TAG is t -  unbescha det ihrer  gesetz liche n Rechte -  berechtigt , koste nlose 
Beseitigung vo n Mä nge ln o der koste nlosen Ersatz der ma nge lhaf te n Lieferung 
oder Leis tung zu ver lange n.  Hierzu ka nn s ie de m Auf tragne hmer eine a nge-
messene Fr is t bestimme n. Nach Ablauf  der Fr is t  is t die  TAG berecht igt,  auf  
Kosten des Auf tragnehmers die Beseiti gung der Mänge l o der die Gestellung 
des Ersatzes ander weiti g zu veranlassen; der Setzung einer Fr is t bedarf  es in 
dr inge nden Fä llen nicht ; i n solc hen dr inge nde n Fä lle n is t je doch der Auf trag-
nehmer  vor her zu hören. 

9.4 Steht der TAG aus Mä nge ln ein Scha densersatzans pruc h we ge n Nichterfüllung 
zu, so ka nn die TAG 15 % des Rechnungsbetra ges als  M indestbetrag des 
Schade ns fordern, we nn nic ht der Auf tra gne hmer be weist, dass der TAG nur  
ein nie dr iger oder ü berha upt  kein Scha de n e ntsta nden is t. 

9.5 TAG ver lier t Ge wä hr leis tungsans prüche nic ht da durch, dass s ie in Kenntnis  
eines Mange ls  eine Lieferung annimmt oder de n Rechnungsbetra g vorbe ha lt los  
ent r ichtet . 

9.6 Die Ver jähr ungsf r is t für  Gewä hr leis tungsans prüche der TAG be trägt 36 Mona te,  
soweit nic ht nach de n gesetz lic hen Vorschr if ten eine lä ngere Ver jä hrungsf r is t 
in Betracht  ko mmt. 

9.7 Für ausgebesserte Teile und für  Ersatzlieferunge n und Ersatz leis tunge n 
beginnt die Ver jähr ungsf r is t erne ut  mit  der Abnahme  dieser Maßna hme n. 

9.8 Der Auf tragne hmer ka nn ver la ngen, dass bea nstandete W are, die er  nachbes-
sern, ersetzen o der zurückne hme n soll, a uf  seine Koste n an ihn zurückge-
schickt wird. Macht er  von diese m Recht  innerha lb von 14 Tage n nach der  
Beanstandung keine n Ge brauch, so haf tet  die TAG nur für  grobe  
Fahr läss igkei t. Ein etwaiges Zurückbe ha ltungsrecht der TAG ble ibt unberührt . 

 
10. Produkthaftpflicht und Rückruf 
10.1 Is t die TAG gege nü ber eine m Dr it ten auf grund der Produze ntenhaf tung zum 

Schade nsersatz ver pf lic hte t, so s te llt der Auf tragne hmer die TAG f rei, sowei t  
der Sc hade n a uf  einer Ursache beruht , die  der Auf tragnehmer  zu vertrete n hat . 

10.2 So weit  die TAG verschuldens unabhä ngig haf tet,  is t a uch die Freis te llungsver-
pf l ichtung des Auf tragne hmers verschulde nsuna bhä ngig;  die Vorschr if t des 
§ 254 BGB gi lt a uch in diese m Fa ll, und zwar a na lo g. 

10.3 Die Verpf lic htung des Auf tra gne hmers zum Ersatz vo n Rückrufkoste n r ichtet  
s ich nach de n gesetz liche n Bestimmunge n und nach e twaige n hierzu getrof fe-
nen Vereinbar ungen. 

10.4 Der Auf tragne hmer verpf lichtet s ich, e ntspreche nde Ris iken in ange messener 
Höhe zu vers ichern und weis t uns dies auf  Ver la ngen durch Vor la ge seiner  
Vers icherungspo lice nach.  

 
11. Gewerbliche Schutzrechte 
11.1 Für ge wer bliche Schutzrechte und Sc hutzrechtsanme ldungen ( im Fo lgende n 

kur z als  „Schutzrechte“ bezeichnet)  hins icht l ich seiner Lieferung trägt der  
Auf tragne hmer die Gebühre n. Der Auf tra gnehmer hä lt die TAG unbef r is tet vo n 
alle n Ans prüchen a us der Ver le tzung derartiger (auc h f remder)  Rechte und 
da mit  zusa mme nhä nge nder Kosten f rei. 

11.2 Der Auf tragnehmer ge wä hrt der TAG für  a lle ihm geschützte n Lieferungs- und 
Leis tungs gege nstä nde das koste nlose Mitbe nutzungsrecht, so wei t es im 
Interesse der TAG notwendig is t. 

 
12. Abtretung von Versicherungsforderungen des Auftragnehmers 
 So weit der Auf tragne hmer Vers icherunge n im Interesse der TAG unter hä lt oder  

abschließt , tr i tt  er  bereits  jetzt  für  de n Sc hade nsfall seine Vers iche-
rungsforderung a n die TAG a b. 

 
13. Wahrung der Schri ft form 
 Die Schr if tform für  von der TAG a bzuge bende Erk lärunge n wir d -  über die Fä lle  

der Zif fer 1.4 hina us -  in alle n Fä llen ge wa hrt durch Tele x, Te lete x, Te leko pie  
oder Tele gramm bei Ausdr uck der Name n zwe i zeichnungs berechtigter  
Personen, im Fa lle der Te leko pie durch Ablichtung dieser Unterschr if ten,  
soweit  nicht zwinge nde gesetz lic he Vorschr if ten etwas a nderes bestimme n. 

 
14. Gesetzl iche Rechte der TAG 
 Die der TAG zuste hende n gesetz liche n Rechte  wer den durch diese AEB nicht  

aufge hobe n o der eingeschränkt. 
 
15. Beweislast 
 Die Be weis last wird durch diese AEB nicht verändert. 
 
16. Anwendbares Recht, Erfül lungsort und Gerichtsstand 
16.1 Es gi lt  deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der 

Vereinten  Nationen über den  in ternationalen  Warenkauf vom 11.  Apri l  1980 
(UN-Kaufrecht; C ISG) ist  ausgeschlossen. 

16.2 A lle Rechtsbezie hunge n zwische n de m Auf tragnehmer und der TAG im 
Zusamme nha ng mi t der Einge hung, Durchführ ung und Abwick lung dieses 
Vertrages, s ie mö ge n a uf  vertraglicher,  de lik tischer oder so nstiger gesetz licher  
Grundla ge beruhe n,  s ind nach de m Recht der Bundesrepublik  Deutschla nd zu 
beur tei len, das zur  Zeit  des Vertragsabschlusses in Ge ltung is t. 

16.3 Erfüllungsort für  die Ver pf lic htungen beider Parteien is t Krefeld. 
16.4 Ger ichtsstand is t, a uch für  Scheck- und W echselk la ge n, a usschließ lich Krefeld,  

aller dings mit der Maßgabe , dass die TAG berechtigt is t, a uch ein sonst  
zustä ndiges Ger icht anzurufen; diese Regelung gi lt  nur, we nn der  
Auf tragne hmer Kauf ma nn is t oder eine jur is tische Person des öffent liche n 
Rechts oder ein öf fent lic h recht liches So nderver möge n is t. 

 
 


